
Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat November 2010 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die 
Sie interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Hatte ein Unternehmer die Vorsteuer aus einer fehlerhaften Rechnung abgezogen, 
führte dies bisher dazu, dass der Vorsteuerabzug erst für den Voranmeldungszeit-
raum, in dem der Unternehmer eine berichtigte Rechnung erhielt, möglich war. 
Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wirkt die Berichtigung 
einer fehlerhaften Rechnung auf den Zeitpunkt ihrer erstmaligen Erteilung zurück.

Bisher hat die Finanzverwaltung die Ausgabe von Gutscheinen nicht als steuer- 
baren Umsatz behandelt. Erst die Einlösung der Gutscheine löste Umsatzsteuer 
aus. Ab sofort unterliegt schon die Ausgabe von Gutscheinen der Umsatzsteuer.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen Themen?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Sonstiges

Abgrenzung haushaltsnaher Dienst-
leistung zu Handwerkerleistung
Bei Maler- und Tapezierarbeiten in der 
Wohnung handelt es sich nicht um 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die als
haushaltsnahe Dienstleistungen begüns-
tigt sind. Aufwendungen für solche Ar-
beiten sind als Handwerkerleistungen 
steuerlich berücksichtigungsfähig.
 Die Abgrenzung zwischen beiden 
Tätigkeiten (haushaltsnahe Dienstleis-
tungen / Handwerkerleistungen) ist in 
Einzelfällen sicher schwierig, da eine 
Reihe von einfacheren handwerklichen 
Tätigkeiten auch von Laien ausgeführt 
werden können. Dazu gehört das An-
streichen und Tapezieren. Das ändert 
jedoch nichts an der Tatsache, dass 
eine handwerkliche Tätigkeit nicht als 
hauswirtschaftlich eingeordnet werden 

1	 Für	den	abgelaufenen	Monat.

2	 Für	den	abgelaufenen	Monat;	bei	Dauerfristverlängerung	
für	den	vorletzten	Monat;	bei	Vierteljahreszahlern	mit	
Dauerfristverlängerung	für	das	vorangegangene	Kalender-	
vierteljahr.

3	 Für	den	abgelaufenen	Monat;	bei	Dauerfristverlängerung	
für	den	vorletzten	Monat.

4	 Umsatzsteuervoranmeldungen	und	Lohnsteueranmeldun-	
gen	müssen	grundsätzlich	bis	zum	10.	des	dem	Anmeldungs-
zeitraum	folgenden	Monats	(auf	elektronischem	Weg)	ab-
gegeben	werden.	Fällt	der	10.	auf	einen	Samstag,	Sonntag	
oder	Feiertag,	ist	der	nächste	Werktag	der	Stichtag.	
Bei	einer	Säumnis	der	Zahlung	bis	zu	drei	Tagen	werden	
keine	Säumniszuschläge	erhoben.	Eine	Überweisung	muss
so	frühzeitig	erfolgen,	dass	die	Wertstellung	auf	dem	Konto	
des	Finanzamts	am	Tag	der	Fälligkeit	erfolgt.

5	 Bei	Zahlung	durch	Scheck	ist	zu	beachten,	dass	die	Zah-	
lung	erst	drei	Tage	nach	Eingang	des	Schecks	beim	Finanz-
amt	als	erfolgt	gilt.	Es	sollte	stattdessen	eine	Einzugs-	
ermächtigung	erteilt	werden.

6	 Die	Fälligkeitsregelungen	der	Sozialversicherungsbeiträge	
sind	einheitlich	auf	den	drittletzten	Bankarbeitstag	des	lau-	
fenden	Monats	vorgezogen	worden.	Um	Säumniszuschläge
zu	vermeiden,	empfiehlt	sich	das	Lastschriftverfahren.	
Bei	allen	Krankenkassen	gilt	ein	einheitlicher	Abgabetermin
für	die	Beitragsnachweise.	Diese	müssen	dann	bis	spätes-	
tens	zwei	Arbeitstage	vor	Fälligkeit	(d.	h.	am	24.11./23.12.2010)
an	die	jeweilige	Einzugsstelle	übermittelt	werden.	Wird	
die	Lohnbuchführung	durch	extern	Beauftragte	erledigt,	
sollten	die	Lohn-	und	Gehaltsdaten	etwa	10	Tage	vor	dem	
Fälligkeitstermin	an	den	Beauftragten	übermittelt	werden.	
Dies	gilt	insbesondere,	wenn	die	Fälligkeit	auf	einen	Mon-	
tag	oder	auf	einen	Tag	nach	Feiertagen	fällt.
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Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1 10.11.2010 10.12.2010

Umsatzsteuer   10.11.2010 2   10.12.2010 3 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Entfällt 10.12.2010

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2010

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

15.11.2010 13.12.2010

05.11.2010 07.12.2010

Gewerbesteuer 15.11.2010 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2010 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

18.11.2010 Entfällt

12.11.2010 Entfällt

Sozialversicherung 6 26.11.2010 28.12.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag 6

Seit	dem	01.01.2005	ist	die	Kapitalertragsteuer	sowie	
der	darauf	entfallende	Solidaritätszuschlag	zeitgleich	
mit	einer	erfolgten	Gewinnausschüttung	an	den	An-
teilseigner	an	das	zuständige	Finanzamt	abzuführen.



kann. Dies hätte zur Folge, dass Auf-
wendungen dieser Art sowohl der einen
als auch der anderen Kategorie zuge-
ordnet werden und damit im Rahmen 
der Höchstbeträge zu einer doppelten 
Steuerermäßigung führen könnten.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Grundstückseigentümer

Überprüfung der Miethöhe zum 
01.01.2011 bei verbilligter Vermietung
Bei verbilligter Vermietung von Wohnun- 
gen sowohl an Angehörige als auch an 
fremde Dritte beträgt die Grenze 56 % 
der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb 
muss Folgendes beachtet werden:
�� Beträgt die vereinbarte Miete

mindestens 75 % der ortsüblichen 
Marktmiete, dann sind die mit den 
Mieteinnahmen zusammenhängenden
Werbungskosten voll abzugsfähig.
�� Liegt die vereinbarte Miete zwi-

schen 56 und 75 % der ortsüblichen 
Marktmiete, ist zunächst die Einkünf-
teerzielungsabsicht zu prüfen. Fällt die 
Überschussprognose positiv aus, sind 
die Werbungskosten voll abzugsfähig. 
Ergibt sich aber eine negative Über- 
schussprognose, so ist der Werbungs-
kostenabzug nur in dem Umfang mög-
lich, wie die Miete im Verhältnis zur 
ortsüblichen Marktmiete steht.
�� Liegt der Mietzins unterhalb von

56 % der ortsüblichen Marktmiete, kön-
nen die Aufwendungen nur entspre-
chend dem entgeltlichen Anteil der 
Vermietung geltend gemacht werden. 
Der Mietvertrag muss bei der Vermie-
tung an Angehörige aber auf jeden Fall 
einem Fremdvergleich (Vermietung an 
fremde Dritte) standhalten, weil er sonst 
steuerrechtlich nicht anerkannt wird.
 Aus diesem Grund sollten beste-
hende Mietverträge kurzfristig darauf 
geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so 
durchgeführt werden. Dies gilt auch 
für die zu zahlenden Nebenkosten. Ins-
besondere sollte die Höhe der Miete 
geprüft und zum 01.01.2011 ggf. ange-
passt werden. Dabei empfiehlt es sich, 
nicht bis an die äußersten Grenzen 
heranzugehen.

Mietzahlungen als außergewöhnliche 
Belastung
Die Kosten für eine Ersatzwohnung, 
die wegen Einsturzgefahr der eigent- 
lichen Wohnung bezogen werden muss, 
sind zeitlich begrenzt als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar. Diese 
Konsequenzen ergeben sich aus dem 
Fall des Erwerbs einer Eigentums-
wohnung in einem baufälligen Objekt. 
Nachdem das Bauordnungsamt den 
Eigentümern das Betreten des Ge-
bäudes wegen akuter Einsturzgefahr 
untersagt hatte, mieteten diese eine 
anderweitige Wohnung an. Die Zivilkla-
ge gegen den Verkäufer der Wohnung 
scheiterte letztinstanzlich.

 Eine Berücksichtigung der Mietzah-
lungen für einen Zeitraum von etwa 
zwei Jahren als außergewöhnliche Be-
lastung lehnte das Finanzamt ab. Der 
Bundesfinanzhof dagegen stellte fest, 
dass die zwangsläufig entstandenen 
Mietaufwendungen dem Grunde nach 
eine außergewöhnliche Belastung dar-
stellen. Allerdings können solche Auf-
wendungen nur befristet berücksich-
tigt werden. Dieser Zeitraum erstreckt 
sich auf die Zeit, die benötigt wird, um 
die Erstwohnung wieder in einen be-
wohnbaren Zustand zu versetzen. Ist 
eine Wiederherstellung der Bewohn-
barkeit nicht möglich, so sind die Auf-
wendungen nur bis zu dem Zeitpunkt 
anzuerkennen, in dem dies erkennbar 
wird.

Unternehmer/Beteiligungen

Keine steuerrechtliche Anerkennung 
einer formunwirksam vereinbarten 
Unterbeteiligung zwischen Ehegatten
Innerhalb eines Familienverbundes fehlt
es typischerweise an Interessengegen-
sätzen, sodass die daraus resultierende
Gefahr des steuerlichen Missbrauchs 
zivilrechtlicher Gestaltungsmöglichkei-
ten hoch eingeschätzt wird. Formun-
wirksam vereinbarte Verträge zwischen
nahen Angehörigen bergen daher im- 
mer die Gefahr, dass sie steuerlich 
nicht anerkannt werden. Dass dieses 
weit reichende Folgen haben kann, 
zeigt der folgende Fall:
 Eine Ehefrau schloss im Jahr 1994 
mit einer KG einen notariellen Treu-
handvertrag, nach dem die KG als 
Treuhänderin 99,5 % der Geschäfts-
anteile einer GmbH erwerben und die 
Hälfte dieser Geschäftsanteile für die 
Ehefrau als Treugeberin halten sollte. 
Nach einem weiteren, privatschriftlich 
abgeschlossenen Vertrag mit ihrem 
Ehemann sollte sie wiederum die Hälf-
te dieser Anteile für ihren Ehemann 
verwalten. Dieser Vertrag war formun-
wirksam, da er der notariellen Form 
bedurft hätte. Das Finanzamt erkannte 
diesen Vertrag steuerlich nicht an und 
berücksichtigte nach der Liquidation 
der GmbH im Streitjahr 1997 – beru-
hend auf einer Beteiligungsquote von 
49,75 % – einen Auflösungsgewinn 
der Ehefrau von 500.000 DM, den sie 
wegen ihrer wesentlichen Beteiligung 
(über 25 %) als Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb versteuern musste. Wäre die 
„Unterbeteiligung“ zwischen den Ehe-
gatten formwirksam abgeschlossen 
und steuerlich anerkannt worden, wäre 
beiden jeweils ein Anteil von 24,875 % 
wirtschaftlich zuzurechnen gewesen. 
Wegen Unterschreitung der damaligen 
Wesentlichkeitsgrenze hätten die Ehe-
leute den Auflösungsgewinn nicht ver-
steuern müssen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Berufsbetreuer erzielen Einkünfte 
aus sonstiger selbstständiger Arbeit
Die Tätigkeit als Berufsbetreuer führt 
zu Einkünften aus selbstständiger Ar- 



weils abzugrenzende Betrag allerdings 
nicht höher als 410 €, braucht er we-
gen Geringfügigkeit nicht aktiviert zu 
werden.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Umsatzsteuer

Rechnungsberichtigung wirkt 
auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Rechnungserteilung zurück
Der Europäische Gerichtshof hat 
entgegen der Ansicht, die bisher in 
Deutschland von Finanzverwaltung 
und Rechtsprechung vertreten wur-
de, entschieden, dass die Berichti-
gung einer fehlerhaften Rechnung 
auf den Zeitpunkt ihrer erstmaligen 
Erteilung zurückwirkt. Damit eine 
Rechnung zum Vorsteuerabzug be- 
rechtigt, muss sie mehrere Anga- 
ben (z. B. Namen und Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers, Art und Men- 
ge der gelieferten Gegenstände 
oder den Umfang und die Art der 
sonstigen Leistung) enthalten. Dem 
Unternehmer steht der Vorsteuer- 
abzug nur zu, wenn die Rechnung 
alle erforderlichen Angaben ent- 
hält. Hat er die Vorsteuern aus ei- 
ner fehlerhaften Rechnung abge- 
zogen, führte dies bisher dazu, 
dass das Finanzamt die Umsatz- 
steuerzahllast um den Vorsteuer- 
betrag erhöhte. Erst für den Vor-
anmeldungszeitraum, in dem der 
Unternehmer die berichtigte Rech-
nung erhielt, wurde die Vorsteuer 
berücksichtigt.
 Das führte umsatzsteuerlich zwar
zu einem „Nullsummenspiel“, konn-
te für den Unternehmer aber gleich- 
wohl sehr teuer werden, da auf den 
Umsatzsteuermehrbetrag Nachzah-
lungszinsen in Höhe von 6 % pro
Jahr anfielen. Diese Nachzahlungs- 
zinsen entfallen, wenn die Rech- 
nungsberichtigung auf den Zeitpunkt 
der Rechnungserteilung zurückwirkt, 
wie der Europäische Gerichtshof 
jetzt entschieden hat.

beit. Sie wird nicht nur von Juristen 
oder Steuerberatern ausgeübt, son-
dern auch von anderen Berufsgruppen.
 Der Betreuer erhält seine Bestel-
lung durch die Vormundschaftsgerichte. 
Zu seinem Berufsbild gehört die Un-
terstützung und Beratung volljähriger 
Menschen, die in ihrer Entscheidungs-  
oder Handlungsfähigkeit eingeschränkt 
sind und deshalb nicht selbst für ihre 
Angelegenheiten sorgen können.
 Die Betreuungstätigkeit hat sich 
nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs zu einem selbstständigen 
Berufsbild verfestigt. Sie ist zwar nicht 
als typische anwaltliche Tätigkeit anzu-
sehen, aber als rechtsgeschäftliche Tä-
tigkeit für fremde Personen und durch 
Aufgaben der Vermögensverwaltung 
geprägt. Dies erlaubt eine Änderung 
der bisher vertretenen Auffassung. Be-
rufsbetreuer erzielen danach keine ge-
werblichen Einkünfte, sondern solche 
aus sonstiger selbstständiger Arbeit.

Keine Pflicht zur Bildung aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten bis 
410 Euro
Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die
Aufwand für eine bestimmte Zeit da- 
nach darstellen, müssen als Rechnungs-
abgrenzungsposten gewinnerhöhend 
aktiviert werden. Hierunter fallen bei-
spielsweise vorausgezahlte Kfz-Steuern
oder Versicherungsbeiträge. Ist der je-

Umsatzsteuerbefreiung mehrerer 
zeitlich aufeinanderfolgender 
Leistungen an NATO-Truppenan-
gehörige trotz Vorliegens nur eines 
Beschaffungsauftrags
Leistungen an NATO-Truppenangehö-
rige und deren „ziviles Gefolge“ sind 
von der Umsatzsteuer befreit. Vor- 
aussetzung ist, dass die berechtigte 
Person einen amtlichen Beschaffungs-
auftrag und einen Abwicklungsschein 
vorlegt. Der Beschaffungsauftrag kann 
dabei eine Gültigkeitsdauer enthalten. 
Es ist nicht erforderlich, dass für jede 
einzelne Leistung ein Beschaffungsauf-
trag erteilt und dem leistenden Unter-
nehmer vorgelegt wird. Vielmehr sind 
alle innerhalb der Gültigkeitsdauer er-
brachten Leistungen umsatzsteuerfrei. 
Auf die Form der Bezahlung kommt es 
nicht an. Auch bei Barzahlung ist die 
Leistung umsatzsteuerfrei.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Aushändigung von Einkaufs- 
gutscheinen ist umsatzsteuerbare 
Dienstleistung
Arbeitnehmer eines Unternehmens 
hatten gemäß ihres Arbeitsvertrags 
Anspruch auf eine teilweise Vergü-
tung in Form von Warengutscheinen, 
die auf einen bestimmten Eurobetrag 
lauteten. Das Unternehmen hatte die 
entsprechenden Gutscheine zu einem 
Betrag inklusive Umsatzsteuer erwor-
ben. Fraglich war daher, ob die Aushän-
digung der Gutscheine an die Arbeit-
nehmer ein umsatzsteuerpflichtiger 
Vorgang ist. Bislang vertrat die Finanz-
verwaltung die Auffassung, dass die 
Ausgabe von Gutscheinen, die nicht 
zum Bezug hinreichend bezeichneter 
Leistungen berechtigen, lediglich der 
Umtausch eines Zahlungsmittels (z. B. 
Bargeld) in ein anderes Zahlungsmit-
tel (Gutschein) ist, so dass keine Lie-
ferung vorliegt. Erst bei Einlösung des 
Gutscheins unterliegt die Leistung der 
Umsatzsteuer.
 Diese Auffassung wird vom Eu-
ropäischen Gerichtshof nicht mehr 
gestützt. Nach seiner Meinung ist be-
reits die Ausgabe der Gutscheine eine 
steuerbare Leistung. Denn die Ein-
kaufsgutscheine ermöglichen es den 

Anmerkung
Diese Änderung der Rechtspre-
chung hat für den betroffenen Per-
sonenkreis eine große praktische 
Bedeutung. Die aus der Betreuung 
erzielten Einkünfte unterliegen nicht 
mehr der Belastung mit Gewerbe- 
steuer. Allerdings sollte darauf ge- 
achtet werden, dass die Tätigkeit 
von den bestellten Betreuern höchst- 
persönlich ausgeübt wird. Eine Über- 
tragung der Arbeiten auf – auch 
fachlich vorgebildete – Hilfskräfte 
ist nach bisheriger Rechtsauffas-
sung steuerschädlich. Die so erziel-
ten Einkünfte wären weiterhin als 
solche aus Gewerbebetrieb anzu-
sehen.
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zubestimmen, spricht wiederum für 
einen eigenen Hausstand. Wesentlich 
kommt es auch darauf an, wo sich der 
Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers 
befindet. Nur gelegentliche Aufenthal-
te im elterlichen Haushalt reichen dafür 
nicht aus.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Behandlung von Kosten für Arbeit-
nehmer bei Betriebsveranstaltungen
Kosten für im überwiegend betrieb-
lichen Interesse des Arbeitgebers 
durchgeführte Betriebsveranstaltungen 
dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr 
als 110 € inklusive Umsatzsteuer be-
tragen. Kosten für Aufwendungen von 
teilnehmenden Angehörigen der Ar- 
beitnehmer sind diesen zuzurechnen. 
Außerdem dürfen maximal zwei Be-
triebsveranstaltungen pro Jahr durch- 
geführt werden. Wird die Freigrenze 
von 110 € überschritten, ist der Gesamt-
betrag als Arbeitslohn zu versteuern.
 Der Arbeitgeber kann diesen Ar- 
beitslohn pauschal versteuern. Dies 
gilt allerdings nur dann, wenn die Teil-
nahme an der Veranstaltung allen Ar-
beitnehmern offen stand.
 Der Bundesfinanzhof hat die Auf-
fassung der Finanzverwaltung bestä-
tigt, dass es nicht mehr auf die Dauer 
der Veranstaltung ankommt. Die Ver- 
anstaltung kann sich also auch über 
zwei Tage mit Übernachtung hinziehen.
 Bei den am Ende eines Jahres üb- 
lichen Weihnachtsfeiern sollte noch 
Folgendes beachtet werden:
�� Geschenkpäckchen bis zu einem 

Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, 
die anlässlich solcher Feiern überge-
ben werden, sind in die Berechnung 
der Freigrenze einzubeziehen.
�� Geschenke von mehr als 40 € inklu-

sive Umsatzsteuer sind grundsätzlich 
steuerpflichtiger Arbeitslohn und des-
halb nicht bei der Prüfung der Freigren- 
ze zu berücksichtigen. Die gezahlten 
Beträge können dann aber vom Arbeit-
geber mit 25 % pauschal versteuert 
werden.
�� Geldgeschenke, die kein zweckge-

bundenes Zehrgeld sind, unterliegen 
nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
und müssen voll versteuert werden.

Abgeltung aufgrund Arbeits- 
unfähigkeit nicht gewährten Urlaubs
Lange war umstritten, ob Urlaubsan-
sprüche verfallen, wenn ein Arbeitneh-
mer wegen Arbeitsunfähigkeit den 
Urlaub nicht bis zum 31. März des Fol-
gejahres nehmen kann. Schließlich ent-
schieden der Europäische Gerichtshof 
und ihm folgend das Bundesarbeitsge-
richt, dass dies nicht der Fall ist.

 Eine weitere Streitfrage in diesem 
Zusammenhang hat nunmehr das Lan-
desarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
entschieden. Ein Arbeitgeber hatte die 
Auffassung vertreten, in derartigen Fäl-
len bestehe nur der Anspruch auf den 
gesetzlichen Urlaub fort, nicht aber der 
Anspruch auf darüber hinausgehen-
den, vertraglich zugestandenen Mehr- 
urlaub.
 Der Arbeitgeber konnte sich mit die-
ser Rechtsauffassung nicht durchset-
zen. Enthalte eine arbeitsvertragliche 
Urlaubsregelung keine Anhaltspunkte 
dafür, dass die Arbeitsvertragspartei-
en den vertraglichen Mehrurlaub vom 
gesetzlichen Mindesturlaub abkoppeln 
wollten, entfällt damit in Fällen der an-
dauernden Arbeitsunfähigkeit weder 
der Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub noch derjenige auf ei-
nen vertraglichen Mehrurlaub.

Arbeitnehmern, einen Gegenstand oder
eine Dienstleistung in bestimmten Ge-
schäften zu erwerben, so dass diese 
Gutscheine ihnen ein zukünftiges und 
seinem Gegenstand nach unbestimm-
tes Recht an Gegenständen oder 
Dienstleistungen verleihen. Das steu-
erpflichtige Entgelt ergibt sich aus dem 
Verzicht der Arbeitnehmer auf entspre-
chende Barvergütung.
 Problematisch ist diese neue Beur-
teilung, wenn für den Gutschein Ge-
genstände erworben werden, die dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen. Denn 
die Aushändigung der Gutscheine wird 
zunächst dem Regelsteuersatz unter-
worfen. Hier muss die Finanzverwal-
tung tätig werden.
(Quelle: Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Eigener Hausstand bei doppelter 
Haushaltsführung eines alleinstehen-
den Arbeitnehmers
Für eine beruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung ist Voraussetzung, 
dass der Arbeitnehmer neben der 
Wohnung am Beschäftigungsort einen 
eigenen Hausstand unterhält. Es ist 
nicht erforderlich, dass er die Kosten 
des Erstwohnsitzes trägt. Dies ist zwar 
ein wichtiges Anzeichen für einen eige-
nen Hausstand, aber keine zwingende 
Voraussetzung.
 Das Problem stellt sich besonders 
bei ledigen Arbeitnehmern, die am 
Beschäftigungsort eine Wohnung an-
gemietet haben und einen Haupthaus-
stand im Haus der Eltern führen. In 
solchen Fällen muss sorgfältig geprüft 
werden, ob dies ein eigener Haus-
stand ist oder ob es sich um die Ein-
gliederung in einen fremden Haushalt 
handelt. Eine finanzielle Beteiligung an 
dem elterlichen Haushalt ist zwar ein 
gewichtiges Indiz, jedoch führt das 
nicht zwangsläufig zu einer eigenen 
Haushaltsführung. Umgekehrt bewirkt 
eine unentgeltliche Überlassung nicht 
zwangsläufig, dass eine eigene Haus-
haltsführung ausgeschlossen ist. Die 
Möglichkeit, die Haushaltsführung mit- 


